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Einleitung 
 
Immer wieder rückt in den Mittelpunkt 
die Frage: „Wie kann ich meine Erfin-
dung kostengünstig schützen?“. Auch 
im Rahmen einer Präsentation einer Er-
findung tritt die Frage auf, ob es sinnvoll 
ist, das Gespräch mit einer Geheimhal-
tungsvereinbarung zu beginnen, um zu 
verhindern, dass die mögliche Erfindung 
ungewollt durch Dritte benutzt, herge-
stellt und/oder veröffentlicht wird. 
 
Es wird also ein Instrument benötigt, mit 
dem bereits im Vorfeld, d. h. vor den 
Präsentationen der Erfindung, beispiels-
weise auf Messen oder bei Geschäfts-
partnern, die Erfindung kostengünstig 
gesichert werden kann. Hier bietet das 
Instrumentarium „provisorische Patent-
anmeldung“ die ideale Plattform, um 
diese Aufgabe zu lösen. 
 
Die provisorische Patentanmeldung ist 
ausschliesslich eine Offenbarung der 
Erfindung und sichert für diese Offenba-
rung einen Anmeldetag von dem ab die 
Erfindung geschützt werden könnte. 
Schutz besteht jedoch nur dann, wenn 
eine fach- und formgerechte Patentan-
meldung, aufgesetzt auf diese Offenba-
rung, innerhalb der 12 Monate ab An-
meldetag durchgeführt wird. Ansonsten 
wird die provisorische Patentanmeldung 
derart behandelt, als wäre sie nie einge-
reicht worden. Die provisorische Patent-
anmeldung ist somit als Erfindungssiche-
rung zu verstehen, mit der 12 Monate 

vorläufiger Schutz weltweit erreicht 
werden kann.  
 
 
I. Vorgehensweise 
 
a. Hinterlegung beim Deutschen 

Patent und Markenamt 
 
Um den notwendigen Anmeldetag für 
die Offenbarung der Erfindung zu erhal-
ten, ist es erforderlich, die Offenbarung 
vorzubereiten. Die Offenbarung sollte 
das gesamte Wissen über die Erfindung 
beinhalten, da ausschließlich auf dieser 
Grundlage dieser Offenbarung innerhalb 
der 12 Monate eine fach- und formge-
rechte Patentanmeldung ausgearbeitet 
werden kann. Informationen, die nicht in 
dieser Offenbarung fixiert sind, erhalten 
nicht den Anmeldetag, an dem die provi-
sorische Patentanmeldung hinterlegt 
worden ist, sondern den jeweiligen tat-
sächlichen Anmeldetag. 
 
Daher ist es äusserst wichtig, den Of-
fenbarungsgehalt exakt und umfangreich 
auszuarbeiten, weswegen es sich drin-
gend empfiehlt, die Mitarbeit eines Pa-
tentanwalts für die Ausführung und Kon-
trolle der ausreichenden Offenbarung 
heranzuziehen. 
 
Ausgehend von dem Stand der Technik, 
der der Erfindung vorangegangen ist, 
sind die Nachteile des Standes der 
Technik sowie die Problemstellung der 
Erfindung (Aufgabe) zu nennen. Viel 
Sorgfalt ist auf die Vorteile und auf die 
expliziten Ausführungsbeispiele der Er-
findung zu legen, da auf diesem Offen-
barungsgehalt innerhalb der 12 Monats-
frist folgende Nachanmeldungen An-
sprüche (die den Schutzbereich der Er-
findung bestimmen) gebildet werden. 
 
Formale Voraussetzungen sind nicht zu 
beachten. Deswegen ist es nicht erfor-
derlich (auch nicht empfehlenswert) 
Ansprüche und eine Zusammenfassung 
einzureichen. Es genügt somit aus-
schließlich der gesamte Offenbarungs-
hinweis, so wie er oben strukturiert be-
schrieben worden ist, als auch Zeich-
nungen. Die Zeichnungen können sich 
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auf das Prinzip der Erfindung beschrän-
ken. Technische Zeichnungen sind nicht 
notwendig. Auch eine Prototypen Prä-
sentation oder ähnliche Funktionsnach-
weise für die Erfindung sind nicht not-
wendig. 
 
Der Offenbarungsgehalt wird mit Nen-
nung eines Anmelders (Inhaber der pro-
visorischen Patentanmeldung) beim 
Deutschen Patent- und Markenamt ein-
gereicht. Es werden keine amtlichen 
Gebühren beglichen. Innerhalb einer kur-
zen Frist von maximal 4 Wochen ab 
Anmeldetag übersendet das Deutsche 
Patent- und Markenamt eine offizielle 
Empfangsbescheinigung, aus der das 
amtliche Aktenzeichen sowie der An-
meldetag hervorgeht. Die Offenbarung 
ist mit dem Tag der Hinterlegung beim 
Deutschen Patent- und Markenamt gesi-
chert. 
 
 
b. Weitere Schritte bei der proviso-

rischen Patentanmeldung 
 
Aufgrund dessen, dass keine Anmelde-
gebühren beglichen worden sind, erfolgt 
innerhalb von 3 Monaten ab Anmeldetag 
die offizielle Zurückweisung der Patent-
anmeldung. Hierzu übersendet das Deut-
sche Patent- und Markenamt eine ent-
sprechende Mitteilung und beruft sich 
darauf, dass für die Patentanmeldung 
keine Anmeldegebühr beglichen worden 
ist.  
 
Dieses Vorgehen ist soweit korrekt. 
Trotz dieser Zurückweisung besteht wei-
terhin die Möglichkeit, innerhalb der 12 
Monatsfrist ab dem Anmeldetag aufset-
zend auf diese provisorische Patentan-
meldung eine sogenannte Nachanmel-
dung durchzuführen. Die Nachanmel-
dung muss dann die erforderlichen Krite-
rien (formal und fachgerecht) erfüllen. 
 
Um einen amtlichen Nachweis zu erhal-
ten, welche Offenbarung an dem An-
meldetag hinterlegt worden ist, besteht 
unabhängig davon ob die Anmeldung 
nun weiterverfolgt wird oder nicht, die 
Möglichkeit einen sogenannten Priori-
tätsbeleg beim Deutschen Patent- und 
Markenamt zu bestellen. Es handelt sich 
dabei um einen urkundlichen Nachweis, 

welche Offenbarung an dem besagten 
Anmeldetag getätigt worden ist.  
 
 
II. Recherche 
 
Parallel oder auch zeitversetzt ist es 
möglich, auf der Grundlage der Offenba-
rung, die bereits schriftlich für die Hin-
terlegung beim Deutschen Patent- und 
Markenamt verfasst worden ist, eine 
Recherche durchzuführen. Die Recher-
che hat das Ziel, zu prüfen, ob der erfin-
dungswesentliche Gedanke neu und 
erfinderisch ist. Recherchen werden von 
führenden Unternehmen durchgeführt. 
Wir empfehlen allerdings, die Recherche 
entweder unmittelbar über das Deutsche 
Patent- und Markenamt oder aber über 
das Österreichische Patentamt durchfüh-
ren zu lassen. Das Österreichische Pa-
tentamt hat den Vorteil, dass die Re-
cherche innerhalb eines wesentlich kür-
zeren Zeitraumes zur Verfügung steht. 
Zudem ist sie kostengünstiger. 
 
Mit dem Ergebnis der Patentrecherche 
kann dann die Erfindung beurteilt wer-
den, ob diese die erforderliche Neuheit 
und erfinderische Tätigkeit sowie die 
gewerbliche Anwendbarkeit aufweist. 
 
 
III. Präsentation der Erfindung 
 
Mit dem darauffolgenden Tag auf den 
Anmeldetag besteht die Möglichkeit, die 
Erfindung Dritten zu präsentieren. Die 
Anmeldung ist hinterlegt und hat einen 
Anmeldetag erhalten, so dass eine Prä-
sentation nicht die Neuheit der Erfindung 
gefährdet.  
 
Zudem kann über die Erfindung frei ge-
sprochen werden, da der gesamte Of-
fenbarungsgehalt der Erfindung hinter-
legt worden ist. Eine Geheimhaltungs-
vereinbarung ist damit nicht mehr not-
wendig. Hemmnisse, die zu Beginn einer 
Präsentation entstehen und zwar durch 
vorlegen einer entsprechenden Geheim-
haltungsvereinbarung, sind damit voll-
ständig weggeräumt. 
 
Es ist darauf zu achten, dass bei der 
Präsentation der Erfindung nur diese 
Merkmale auch präsentiert werden, die 
in der Offenbarung niedergeschrieben 
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sind. Wird mehr offenbart, beispielswei-
se Weiterentwicklungen etc, so sind 
diese nicht von dem Offenbarungsgehalt 
der provisorischen Patentanmeldung 
abgedeckt. Damit wäre dann, sofern 
keine weitere Hinterlegung erfolgt ist, 
die Offenbarung der weiteren Merkmale 
neuheitsschädlich und eine Patentan-
meldung wäre so in dieser Form nicht 
mehr möglich. 
 
 
IV. Entscheidung über die Fortfüh-

rung der Patentanmeldung 
 
Innerhalb der 12 Monatsfrist, gerechnet 
vom Anmeldetag ist zu entscheiden, ob 
die Anmeldung weitergeführt werden 
soll, so dass der vorläufige Schutz in 
einem tatsächlichen Schutz umgewan-
delt werden könnte und es ist gleichzei-
tig zu entscheiden, in welche Länder die 
Erfindung erstreckt werden soll. Durch 
Beanspruchung der sogenannten Priori-
tät, nämlich dem Anmeldetag der provi-
sorischen Patentanmeldung, wird dann 
entweder eine nationale Patentanmel-
dung, ein nationales Gebrauchsmuster, 
eine europäische Patentanmeldung oder 
eine internationale Patentanmeldung 
durchgeführt. Hierbei ist zu beachten, 
dass es sicherlich notwendig ist, den 
Anmeldetext zu überarbeiten, so dass 
für die Überarbeitung des Textes sowie 
für die Anspruchsformulierung und die 
form- und fachgerechte Ausarbeitung 
der Nachanmeldung weitere Kosten an-
fallen. 
 
Sofern die Frist von 12 Monaten nicht 
berücksichtigt wird (diese Frist ist auch 
nicht verlängerbar), so ist es nicht mehr 
möglich, den Anmeldetag der provisori-
schen Patentanmeldung zu beanspru-
chen. An sich wäre eine neue Hinterle-
gung notwendig, jedoch, sofern eine 
Präsentation, d. h. eine Veröffentlichung 
des erfinderischen Gedankens bereits 
erfolgt ist, ist eine Patentierung nicht 
mehr möglich, da die Neuheit nicht mehr 
gegeben ist. Daher ist sehr sorgfältig 
und genau die Frist zu berechnen und zu 
beachten. Eine Beachtung führt dazu, 
dass kein Monopol auf die Erfindung 
weltweit mehr erlangt werden kann. 
 
 
 

 
V. Vorteile des Verfahrens der pro-

visorischen Patentanmeldung 
 
Das deutsche Patentgesetz sieht vor, 
dass Erfindungen dann einen Anmelde-
tag zugeteilt bekommen, wenn sie an 
dem Anmeldetag schriftlich ausreichend 
gegenüber dem Deutschen Patent- und 
Markenamt offenbart worden sind. Mit 
Hilfe dieser provisorischen Patentanmel-
dung ist dies möglich. Es fallen keine 
amtlichen Gebühren an und Formerfor-
dernisse, die teilweise zur Zurückwei-
sung einer Patentanmeldung führen 
könnten, müssen nicht beachtet werden. 
 
Daher ist es durchaus möglich, die pro-
visorische Patentanmeldung selbst zu 
formulieren. Es wird jedoch empfohlen, 
den Offenbarungsgehalt von einem 
Fachmann, beispielsweise einem Patent-
anwalt, exakt prüfen zu lassen, da dieser 
dann aufbauend auf dieser provisori-
schen Patentanmeldung eine fach- und 
formgerechte Patentanmeldung ausarbei-
ten muss. 
 
Die provisorische Patentanmeldung ist 
sehr schnell auszuführen, d. h. unmittel-
bar vor Messen (maximal 24 Stunden 
vor der Publikation) können die Offenba-
rungen beim Deutschen Patent- und 
Markenamt hinterlegt werden.  
 
Zudem kann die provisorische Patent-
anmeldung als Nachweis dienen, zu ei-
nem definierten Zeitpunkt die Erfindung 
bereits fertiggestellt zu haben, um so 
beispielsweise ein Vorbenutzungs- oder 
Weiterbenutzungsrecht nachzuweisen 
oder auch um eine Dokumentation für 
entsprechend möglicherweise entstan-
dene Urheberrechte bereithalten zu kön-
nen.  
 
 
VI. Nachteile des Verfahrens 
 
Eine der wesentlichen Nachteile des 
Verfahrens besteht darin, dass nur für 
diejenigen Merkmale Schutz erzielt wer-
den kann, die ausreichend in der Offen-
barung zum Anmeldetag dokumentiert 
worden sind. Werden innerhalb des Zeit-
raums vom Anmeldetag bis zum Ablauf 
der 12 Monatsfrist Weiterentwicklungen 
getätigt, so können die zwar in der 
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Nachanmeldung, basierend auf der Of-
fenbarung aufgesetzt werden, erhalten 
jedoch einen neuen, nämlich den Tat-
sächlichen, Anmeldetag, an dem die 
Weiterentwicklung eben (auch zusam-
men mit der ursprünglichen Offenba-
rung) hinterlegt worden ist. Daher be-
steht die Gefahr, dass bei Gesprächen 
bereits über die Weiterentwicklungen 
gesprochen wird, diese jedoch noch 
nicht hinterlegt worden sind. 
 
Sofern die provisorische Patentanmel-
dung selbst durchgeführt wird, besteht 
die Gefahr darin, dass nicht ausreichend 
Offenbarungsgehalt geschaffen wird, auf 
dessen Basis die Nachanmeldung ausge-
arbeitet werden kann. Dies führt dazu, 
dass Merkmale, die nur unzureichend, 
teilweise oder auch gar nicht offenbart 
worden sind, auch einen neuen Anmel-
detag erhalten. Sofern über diese Merk-
male jedoch bereits öffentlich diskutiert 
worden ist, steht diese öffentliche Dis-
kussion neuheitsschädlich der Nachan-
meldung entgegen, so dass eine Patent-
anmeldung nicht mehr rechtskräftig er-
wirkt werden kann. 
 
 
VII. Zusammenfassung 
 
Die provisorische Patentanmeldung ist 
ein Instrumentarium, mit der sehr schnell 
und auf sehr einfache Art und Weise und 
zudem noch kostengünstig eine Ideensi-
cherung durch Hinterlegung einer ent-
sprechenden Offenbarung durchgeführt 
werden kann. Die Mithilfe von Patent-
anwälten ist deshalb von Nöten, da der 
Offenbarungsgehalt ausreichend und 
umfassend sein muss, damit auf dieser 
Basis eine entsprechende Nachanmel-
dung innerhalb der 12 Monatsfrist ab 
dem Anmeldetag der provisorischen 
Anmeldung erfolgen kann. Daher ist 
äusserste Sorgfalt geboten. 
 
Innerhalb der Frist von 12 Monaten kön-
nen dann entsprechende Interessenten 
hinsichtlich der Erfindung befragt wer-
den, es kann versucht werden, die Erfin-
dung zu veräussern oder einen Lizenz-
partner zu finden oder mit entsprechen-
den Herstellern über die Erfindung zu 
sprechen, ohne das es eine Geheimhal-
tungsvereinbarung bedarf. Der Schutz 
besteht 12 Monate lang weltweit, so 

dass eine Schutzeinschränkung auf 
Deutschland im Vergleich zu der Ge-
heimhaltungsvereinbarung, nicht gege-
ben ist. Innerhalb der 12 Monatsfrist 
muss aber auch entschieden werden, in 
welche Länder die Patentanmeldung zu 
überführen ist. Werden Länder nicht 
berücksichtigt, so wird die Erfindung in 
diesen Ländern frei. 
 
Trotz der genannten Nachteile überwie-
gen die Vorteile dieses Instrumentari-
ums. Dieses Instrumentarium ist insbe-
sondere für diejenigen Unternehmen 
geeignet, die unmittelbar vor Präsentati-
onen die Erfindung in ihrem Grundkon-
zept geschützt haben möchten, aber 
auch für solche Personen und Erfindern, 
die noch nicht im Vorfeld abschätzen 
können, ob ihre Erfindung wirklich er-
folgreich produziert, hergestellt und/oder 
vertrieben werden kann. 
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